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Ablagevermerk

Dr. B. war wegen Verbrechen gegen § 23 des StEG zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt. Aufgrund guter 

Führung wurde Dr. B. vorzeitig entlassen. Zu ihm wurde Kontakt aufgenommen mit dem Ziel, 

durch ihn westdeutsche Wissenschaftler aufzukl[ären].  Es kam eine regelmäßige Trefftätigkeit zu-

stande. Die Ergebnisse waren befriedigend, ließen aber in der weiteren Zusammenarbeit nach. Da 

Dr. B. 1965 die Arbeiststelle wechselte, wurden die Treffmöglichkeiten gering. Das Material kommt 

deshalb als Allgemeine P. zur Ablage. 

[unleserlicher Name] 

(Ultn)
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Reinhold Baake


